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Aktuelle Gesetzgebung: Änderungen durch das Beitreibungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz  

Nach zahlreichen Änderungen im Gesetzgebungsverfahren hat der Bundesrat dem Beitreibungs-

richtlinie-Umsetzungsgesetz zugestimmt. Das Gesetz tritt im Wesentlichen zum 1.1.2012 in Kraft 

und enthält wichtige steuerliche Änderungen, die auszugsweise vorgestellt werden.  

Berufsausbildung  

Bereits rückwirkend (ab dem Veranlagungszeitraum 2004) gilt die „Klarstellung“, dass Kosten für 

die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermit-

telt, keine Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten sind. Die Höchstgrenze für den Sonderausga-

benabzug wird von derzeit 4.000 EUR ab dem Veranlagungszeitraum 2012 auf 6.000 EUR angeho-

ben.  

Hinweis 1: Der erhöhte Sonderausgabenabzug wird sich für viele Studenten nicht auswirken, da sie 

keine Einkünfte erzielen, mit denen die Aufwendungen verrechnet werden können. Eine jahres-

übergreifende Verrechnung ist im Vergleich zu Werbungskosten oder Betriebsausgaben nicht mög-

lich.  

Hinweis 2: Ob die rückwirkende Gesetzesanpassung, die die günstige Rechtsprechung des Bundes-

finanzhofs aushebelt, indes rechtens ist, wird wohl bald die Gerichte beschäftigen.  

Riester-Rente  

Ab 2012 müssen auch mittelbar zulageberechtigte Personen einen Eigenbeitrag von mindestens 60 

EUR im Jahr auf ihren Vertrag einzahlen, um die volle Riester-Zulage zu erhalten. Damit reagiert 

der Gesetzgeber insbesondere auf die Fälle, in denen Zulagen zurückgefordert werden, weil Riester-

Sparer infolge des schleichenden Übergangs von der mittelbaren in die unmittelbare Zulageberech-

tigung unwissentlich keinen Eigenbeitrag geleistet haben.  

Beispiel: Eine Frau, die nicht berufstätig ist und deren Ehegatte einen Riester-Vertrag hat, ist mit-
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telbar zulageberechtigt. Für ihren eigenen Vertrag musste sie bis dato keine Beiträge einzahlen. 

Wird die Frau jedoch rentenversicherungspflichtig (z.B. nach der Geburt ihres Kindes), ist sie selbst 

unmittelbar zulageberechtigt und muss einen Eigenbeitrag von mindestens 60 EUR einzahlen, was 

vielfach übersehen wurde.  

Um sich die Zulage für zurückliegende Beitragsjahre doch noch zu sichern, hat der Gesetzgeber für 

bestimmte Fälle die Möglichkeit eingeführt, Beiträge bis spätestens zum Beginn der Auszahlungs-

phase nachzuentrichten. Diese Möglichkeit besteht für abgelaufene Beitragsjahre bis zum Beitrags-

jahr 2011.  

Hinweis: Die Anbieter von Altersvorsorgeverträgen müssen die Anleger über die Neuregelung bis 

zum 31.7.2012 in schriftlicher Form informieren.  

Kirchensteuer auf Kapitalerträge  

Mit einem Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer können Kapitalanleger den Kirchensteuerabzug 

bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen direkt durch die Bank vornehmen lassen. Wurde kein 

Antrag gestellt, erfolgt die Festsetzung über die Steuererklärung.  

Bei Kapitalerträgen, die nach dem 31.12.2013 zufließen, wird das Antragsverfahren abgeschafft 

und durch einen automatisierten Datenabruf ersetzt. Allerdings können Kapitalanleger den Abruf 

ihrer Kirchensteuermerkmale beim Bundeszentralamt für Steuern sperren lassen. In diesen Fällen 

werden sie über die Steuererklärung zur Kirchensteuer veranlagt.  

Kindergeld/Kinderfreibetrag  

Der Katalog der Freiwilligendienste wurde erweitert. Infolgedessen erhalten Eltern auch für die 

Kinder Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag, die einen internationalen Jugendfreiwilligendienst 

oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten.  

Inkrafttreten: Internationale Jugendfreiwilligendienste ab 1.1.2011 und Bundesfreiwilligendienst 

ab 3.5.2011.  
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Sanierungsklausel  

Aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Kommission vom 26.1.2011 dürfen deutsche Fi-

nanzämter die Sanierungsklausel grundsätzlich nicht mehr anwenden - trotz der seitens der Bundes-

regierung insoweit beim Gericht der Europäischen Union erhobenen Nichtigkeitsklage.  

Anstelle der im Regierungsentwurf noch vorgesehenen Aufhebung der Sanierungsklausel erfolgt 

nunmehr eine Suspendierung. Eine erneute Anwendung bzw. eine Weiteranwendung der Sanie-

rungsklausel sieht das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz insbesondere dann vor, wenn das 

Gericht oder der Gerichtshof der Europäischen Union den Beschluss der Europäischen Kommission 

für nichtig erklären und feststellen, dass die Sanierungsklausel keine staatliche Beihilfe darstellt.  

Zum Hintergrund: Kapitalgesellschaften können Verlustvorträge grundsätzlich nicht mehr nutzen, 

wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 Prozent des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber über-

gehen (quotaler Untergang bei über 25 Prozent bis 50 Prozent). Diese Verlustabzugsbeschränkung 

gilt jedoch nicht, wenn der Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung des Geschäftsbetriebs 

erfolgt.  

Fingierte Schenkungen bei Kapitalgesellschaften  

Im Zusammenhang mit Beteiligungen an Kapitalgesellschaften ist eine Neuregelung zu beachten, 

nach der Einlagen in eine GmbH in bestimmten Fällen der Schenkungsteuer unterliegen können.  

Nach der neuen Gesetzesfassung wird die Werterhöhung von Kapitalgesellschaftsanteilen, die eine 

unmittelbar oder mittelbar beteiligte Person durch die Leistung einer anderen Person an die Gesell-

schaft erlangt, nämlich als Schenkung fingiert.  

Sollte es sich um einen schenkungsteuerpflichtigen Vorgang handeln, wird bei der Ermittlung der 

Schenkungsteuer das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Schenker (Einlegendem) und Beschenk-

tem (Mitgesellschafter) zugrunde gelegt.  

Hinweis: Vorgenannte Ausführungen gelten für Erwerbe, für die die Steuer nach dem Tag der Ver-

kündung des Gesetzes entsteht.  



 
 
 
 
 

- 4 - 
 
 

/.. 

Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale  

Im Zuge der Umstellung auf das elektronische Lohnsteuerabzugsverfahren - dessen Starttermin 

aktuell auf den 1.1.2013 verschoben wurde - wurden die umfangreichen lohnsteuerlichen Verfah-

rensvorschriften überarbeitet (Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung 

steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz - BeitrRLUmsG) vom 

25.11.2011). 

 

Erstattungszinsen: Steuerbescheide offenhalten  

Angesichts der verwirrenden Rechtslage sollten Steuerpflichtige gegen die Besteuerung von Erstat-

tungszinsen mit einem Einspruch vorgehen. Dies empfiehlt der Deutsche Steuerberaterverband und 

macht zugleich darauf aufmerksam, dass anderenfalls eine nachträgliche Korrektur nicht mehr mög-

lich ist.  

Zum Hintergrund: Der Fiskus verzinst Steuererstattungen, wenn der Bescheid später als 15 Monate 

nach Ende des Veranlagungszeitraums erlassen wird (für 2010 also mit Ablauf des 31.3.2012). 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung unterliegen diese Zinsen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 

Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer).  

Zwar hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass Erstattungszinsen nicht steuerbar sind. Mit dem 

Jahressteuergesetz 2010 wurde diese steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung jedoch ausgehebelt, 

sodass diese Zinsen in allen offenen Fällen zu den Kapitalerträgen gehören.  

Unter den Finanzgerichten in Deutschland herrscht Uneinigkeit, ob diese gesetzliche Regelung 

rechtmäßig ist, zuletzt zweifelte das Finanzgericht Münster. Ferner äußern Kritiker verfassungs-

rechtliche Zweifel, weil das Gesetz rückwirkend in Kraft getreten ist. 
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Elektronische Lohnsteuerkarte: Starttermin auf 2013 verschoben  

Ursprünglich sollten die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (kurz ELStAM) bereits in 2011 

eingeführt werden. Infolge von Verzögerungen beim Entwicklungsstand wurde der Starttermin auf 

den 1.1.2012 verschoben. Da die technischen Probleme immer noch nicht beseitigt sind, einigten 

sich die Finanzminister von Bund und Ländern nun darauf, den Starttermin erneut zu verschieben - 

und zwar auf den 1.1.2013. Für 2012 hat das Bundesfinanzministerium auf seiner Homepage die 

nachfolgenden Übergangsregeln bekannt gegeben.  

Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der vom Finanzamt ausgestellten Ersatzbe-

scheinigung 2011 (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal und Freibeträge) gelten 

bis zum Start des Verfahrens, also auch für das Jahr 2012, weiter. Bei einem Arbeitgeberwechsel 

muss der Arbeitnehmer dem neuen Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 bzw. die Ersatzbescheini-

gung 2011 aushändigen.  

Stimmen die auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der Ersatzbescheinigung 2011 eingetragenen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht mehr (z.B. zu günstige Steuerklasse), muss der Arbeitnehmer 

diese beim Finanzamt ändern lassen. Er erhält dort auf Antrag einen Ausdruck der geänderten 

Lohnsteuerabzugsmerkmale oder eine neue Ersatzbescheinigung und legt diese seinem Arbeitgeber 

als Grundlage für den Lohnsteuerabzug vor.  

Empfehlungen der Finanzämter bei Änderungen  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Arbeitgeber zu informieren. Die Finanzämter empfehlen 

die nachfolgende Vorgehensweise:  

Grundsätzlich kann das im Herbst 2011 versandte Informationsschreiben des Finanzamts über die 

erstmals elektronisch gespeicherten Daten für den Lohnsteuerabzug (ELStAM) ab 1.1.2012 dem 

Arbeitgeber des ersten Dienstverhältnisses vorgelegt werden. Zuvor ist jedoch zu prüfen, ob die 

darin enthaltenen Angaben richtig sind. Ferner ist zu beachten, dass das Schreiben - mit Ausnahme 

des Pauschbetrages für behinderte Menschen und für Hinterbliebene - keinen Freibetrag ausweist.  
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Stimmen die Angaben im Informationsschreiben nicht oder soll ab 2012 ein neu beantragter Freibe-

trag berücksichtigt werden, sollte dem Arbeitgeber des ersten Dienstverhältnisses ein Ausdruck der 

ab 2012 gültigen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale vorgelegt werden. Sofern dieser nicht 

vorliegt, wird er vom zuständigen Finanzamt auf Antrag ausgestellt.  

Freibeträge  

Wird in 2012 ein unzutreffender Lohnsteuerabzug vorgenommen, kann dies bei der Einkommens-

teuerveranlagung korrigiert werden. Wer z.B. den Aufwand für den Weg zur Arbeit als Freibetrag 

erstmals ab 2012 beantragt hat, dem Arbeitgeber diese Information aber nicht mitteilt, erhält zwar 

einen geringeren Nettolohn. Mit Abgabe einer Steuererklärung wird indes der zutreffende Steuerbe-

trag berechnet und zu viel einbehaltene Lohnsteuer erstattet.  

Hinweis: Ist der Freibetrag zu hoch, kann es bei der Einkommensteuerveranlagung zu einer Nach-

zahlung kommen. Um dies zu vermeiden, sollten dem Finanzamt Änderungen mitgeteilt und dem 

Arbeitgeber ein Ausdruck mit den gültigen Freibeträgen vorgelegt werden.  

Berufseinsteiger 

Für Berufseinsteiger stellt das Finanzamt bis zum Start des elektronischen Verfahrens auf Antrag 

eine Ersatzbescheinigung aus. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen.  

Vereinfachungsregelung: Ledige Auszubildende, die im Jahr 2012 eine Ausbildung als erstes 

Dienstverhältnis beginnen, benötigen keine Ersatzbescheinigung. Der Arbeitgeber kann die 

Lohnsteuer nach der Steuerklasse I berechnen, wenn der Auszubildende seine Identifikationsnum-

mer, sein Geburtsdatum sowie die Religionszugehörigkeit mitteilt und gleichzeitig schriftlich bestä-

tigt, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt. Für Auszubildende, für die im Jahr 2011 die 

Vereinfachungsregelung bereits angewandt wurde, gilt diese weiterhin  

Abschließender Hinweis  

Weitergehende Informationen zur Vorgehensweise im Übergangszeitraum 2012 hat das Bundesfi-

nanzministerium in einem Schreiben vom 6.12.2011 veröffentlicht (BMF vom 2.12.2011: „Die 
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elektronische Lohnsteuerkarte startet später“, BMF-Schreiben vom 6.12.2011, IV C 5 - S 

2363/07/0002-03). 

 

Darlehen des Nichteigentümer-Ehegatten: Sind die Zinsen absetzbar?  

Bezahlen Eheleute Aufwendungen für eine vermietete Immobilie, die einem von ihnen gehört, „aus 

einem Topf”, d.h. aus Guthaben, zu denen beide Eheleute beigetragen haben oder aus Darlehen, die 

zu Lasten beider Eheleute aufgenommen wurden, sind die Aufwendungen in vollem Umfang als für 

Rechnung des Eigentümers aufgewendet anzusehen. Gleichgültig ist, aus wessen Mitteln die Zah-

lung im Einzelfall stammt. Diese Grundsätze basieren auf einem Beschluss des Großen Senats des 

Bundesfinanzhofs und gelten auch für Zins- und Tilgungsleistungen auf die Darlehensschuld.  

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln sind vorgenannte Ausführungen indes nicht auf Schuld-

zinsen für ein Darlehen übertragbar, das ein Ehegatte im eigenen Namen aufgenommen hat, um 

damit die Immobilie des anderen Ehegatten zu finanzieren. Die Zinsen sind selbst dann keine Wer-

bungskosten, wenn der Eigentümer-Ehegatte für die Darlehen eine selbstschuldnerische Bürgschaft 

oder eine Gesamtschuld übernommen hat.  

Nur wenn der Eigentümer-Ehegatte die Zinsen aus eigenen Mitteln bezahlt, liegen bei ihm abzieh-

bare Werbungskosten vor. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Eigentümer-Ehegatte seine Mieteinnah-

men zur Begleichung der Schuldzinsen verwendet. Dabei müssen aus den Mieteinnahmen zunächst 

die laufenden Aufwendungen für die Immobilie und die Schuldzinsen für die gemeinschaftlich auf-

genommenen Darlehen abgedeckt werden. Nur soweit die eingesetzten Eigenmittel (Mieteinnah-

men) darüber hinaus auch die vom Nichteigentümer-Ehegatten geschuldeten Zinsen abzudecken 

vermögen, sind diese Zinsen als Werbungskosten abziehbar.  

Hinweis: Da gegen das Urteil die Revision anhängig ist, können vergleichbare Fälle über einen 

Einspruch offengehalten werden. Um Streitigkeiten mit dem Finanzamt bereits im Vorfeld aus dem 

Weg zu gehen, sollten Darlehen - soweit möglich - vom Eigentümer-Ehegatten aufgenommen wer-

den (FG Köln,10 K 2959/09, Rev. BFH unter IX R 30/11; BFH, GrS 2/97). 
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Privat und beruflich genutzter Laptop: Regelmäßig hälftige Aufteilung  

Ein privat angeschaffter Computer (Laptop) ist ein Arbeitsmittel und damit als Werbungskosten 

abziehbar, wenn er nahezu ausschließlich der Erledigung dienstlicher Aufgaben dient und die priva-

te Mitbenutzung 10 Prozent nicht übersteigt. Beträgt der private Nutzungsanteil hingegen mehr als 

10 Prozent, sind die Kosten aufzuteilen. Wird das Verhältnis der Nutzungsanteile nicht im Einzel-

nen nachgewiesen, ist im Wege einer vereinfachenden Handhabung regelmäßig von einer hälftigen 

Aufteilung auszugehen. Diese Vorgehensweise wurde aktuell vom Finanzgericht Baden-

Württemberg in einem mittlerweile rechtskräftigen Urteil bestätigt.  

Hinweis: Will der Steuerpflichtige oder das Finanzamt von diesem Aufteilungsmaßstab abweichen, 

so bedarf es zusätzlicher Anhaltspunkte und Umstände, die von dem Beteiligten näher darzulegen 

und nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen sind (FG Baden-Württemberg, 12 K 18/07).  

 

Doppelbesteuerung vermeiden 

Grenzüberschreitende Tätigkeiten haben in mindestens zwei Staaten steuerliche Konsequenzen. Um 

Doppelbesteuerungen zu vermeiden, gilt es einiges zu beachten. 

Während Deutschland als Ansässigkeitsstaat im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht das 

Welteinkommen besteuert, erweckt die Tätigkeit des Unternehmers im Ausland auch Begehrlich-

keiten im Tätigkeitsstaat. Um diese zu begrenzen, hat Deutschland derzeit mit mehr als 90 Staaten 

Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung auf dem Gebiet vom Einkommen und Vermö-

gen (DBA) abgeschlossen. Dix DBA überlassen dem Tätigkeitsstaat nur dann Besteuerungsrechte, 

wenn der deutsche Unternehmer dort eine Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte unterhält. 
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Nicht alle Gewinne werden beateuert 

In den DBA gibt es verschiedene Betriebsstättenarten. So kann durch die Tätigkeit des Unterneh-

mers zum Beispiel eine feste Geschäftseinrichtung, Vertriebs- oder Montagebetriebsstätte entste-

hen. Selbst Planungs- und Überwachungsleistungen im Zusammenhang mit Montagen können nach 

Ablauf einer bestimmen Frist Betriebsstätten auslösen. Liegt eine Betriebsstätte vor, ist das Besteu-

erungsrecht auf Gewinne aus der Betriebsstätte begrenzt. Gewinne aus Importlieferungen werden in 

den meisten Tätigkeitsstaaten nicht besteuert. 

Vorsicht ist auch geboten bei Tätigkeiten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Manche dieser 

DBA enthalten einen Sondertatbestand, wonach Dienstleistungen im Tätigkeitsstaat nur dann be-

steuert werden dürfen, wenn sie mehr als sechs Monate innerhalb eines Zwölfmonatszeitraumes 

andauern. Ansonsten lösen Serviceleistungen wie Reparaturen oder Wartungen Besteuerungen aus, 

wenn der Tätigkeitsstaat technische Dienstleistungen besteuern darf. 

Gewinnverlagerungen vermeiden 

Nach der Gründung einer Tochtergesellschaft im Tätigkeitsstaat wird häufig aus  Deutschland 

Know-how zur Verfügung gestellt, Lizenz- und andere Nutzungsrechte gewährt (etwa an geistigem 

Eigentum) und Komponenten oder Materialien geliefert.  Die ausländische Tochtergesellschaft ar-

beitet naturgemäß mit dem deutschen Stammhaus eng zusammen. Zu diesem Zweck bestehen re-

gelmäßige, intensive  Vertragsbeziehungen. Diese enge Verbundenheit eines deutschen und eines 

ausländischen Unternehmens birgt aus Sicht des deutschen Finanzamts die Gefahr einer Gewinn-

verlagerung von Deutschland ins Ausland zum Nachteil des deutschen Fiskus. Daraus ergibt sich, 

dass die Kontrolle von Verrechnungspreisen Betriebsprüfungsschwerpunkt ist. Die internationalen 

Standards zu deren Ermittlung müssen eingehalten und dokumentiert werden. Nur so können Dop-

pelbesteuerungen vermieden werden. 

(Quelle: VDMA-Nachrichten 01/2012) 

 



 
 
 
 
 

- 10 - 
 
 

 

Ihr Ansprechpartner für Steuerrecht: 
Rechtsanwalt Dr. Peter Striewe 
 
SIMON und PARTNER 
Königsallee 20   •  D-40212 Düsseldorf 
Tel: 0211.86602-44 • Fax: 0211.86602-20 
E-Mail: striewe@simon-law.de 
Web: www.simon-law.de 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers und seiner Mitarbeiter be-
stimmt. Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, 
elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Ein-
speicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien 
oder Systemen ist - auch auszugsweise - nur nach schriftlicher Zustimmung des Verfassers erlaubt. 
 
Haftungsausschluss: 
Der Inhalt des Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und 
Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlos-
sen. Die Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und begründen kein 
Beratungsverhältnis. 

http://www.simon-law.de/

